
proKlima – Neubau                                                 Antragsnummer:__________ 
Förderantrag 2012                                                                          
 
Formular Allgemeine Angaben 
Annahmefrist: Anträge müssen bis zum 31. Oktober 2012 bei proKlima eingegangen sein. 
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Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 
falls Sie Unterstützung für das Ausfüllen des Antragsformulars benötigen, melden Sie sich bei uns. Sie erreichen uns Mo.-Fr. in der 
Zeit von 9-12 Uhr unter Telefon (0511) - 430-1970. Gerne vereinbaren wir auch einen persönlichen Termin mit Ihnen. 

1.  ANGABEN ZUR ANTRAGSTELLERIN / ZUM ANTRAGSTELLER 

 Firma       

  Nachname, Vorname       
 (Ansprechpartner) 

 
  

 Anschrift Straße, Nr.:       

  PLZ, Ort:       

 Telefon privat:       

  beruflich:       

  Fax:       

  E-Mail:       

1.1 Die Antragstellerin / der Antragsteller ist 

 Bauherr   Wohnungsunternehmen 

  Bauträger  Sonstiges:       

  Erwerber   

 Die Antragstellerin / der Antragsteller ist: 

  vorsteuerabzugsberechtigt  nicht vorsteuerabzugsberechtigt 

1.2 Standort des Gebäudes, für das eine Förderung beantragt wird 

 Anschrift des Gebäudes: 

 Straße, Nr.:        

 PLZ, Ort:        
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2. ANGABEN ZUM GEBÄUDE, FÜR DAS EINE FÖRDERUNG BEANTRAGT WIRD 

2.1 Art und Größe des Gebäudes    

   Anzahl Wohneinheiten  Fläche 

  Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte              m² Wohnfläche 

  Doppelhaus              m² Wohnfläche 

  Reihenhaus              m² Wohnfläche 

 
 Mehrfamilienhaus              m² Wohnfläche 

 
              m² Nutzfläche 

2.2 Das Neubauvorhaben wird ausgeführt mit:  

  Architekt:       

  Bauträger:       

  Sonstiges:       

    

3. PASSIVHAUS BZW. GEPLANTE MASSNAHMEN: 

 Ich/wir beantrage/n eine Förderung gemäß dem proKlima - Neubau Förderprogramm 2012 für zuvor 
beschriebenes Passivhaus bzw. Maßnahmen:  

 Bitte legen Sie für das zu fördernde Passivhaus bzw. die Maßnahmen das zugehörige, 
ausgefüllte und unterschriebene Formular bei. 

  Energielotse Neubau und Passivhaus-Starthilfe  

  Passivhaus  

4. FERTIGSTELLUNG:   

 Die Fertigstellung bzw. Durchführung 
der zur Förderung beantragten Maßnahme soll erfolgen bis: 
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ACHTUNG! Unvollständig eingereichte Anträge werden ggf. zurückgesandt!   

5. ERKLÄRUNG:     

 Die Antragstellerin / der Antragsteller bestätigen: 

  Die Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wird, sind noch nicht in Auftrag gegeben 
worden. 

 Die Antragstellerin / der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass die Förderung nur dann aus- 
gezahlt werden kann, wenn die zur Förderung erforderlichen Nachweise innerhalb von 12 
Monaten nach Bewilligung vorgelegt werden. Diese Frist kann auf schriftlichen Antrag um 
maximal zwei Jahre verlängert werden. 

 Die Antragstellerin / der Antragsteller erklärt ihr/sein Einverständnis, dass proKlima oder ein 
Beauftragter zur Prüfung der Fördervoraussetzungen und zur Prüfung der zweckentsprechenden 
Verwendung der Fördermittel Ortsbesichtigungen und Messungen vornehmen kann. 

 Die im Zusammenhang mit der Förderung anfallenden Daten werden nach den Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und genutzt. 

 Die Antragstellerin / der Antragsteller stimmt zu, dass die geförderten Maßnahmen, die 
Verbrauchsdaten und Fotos vom geförderten Objekt im Rahmen von proKlima-Broschüren und 
Veröffentlichungen verwendet werden dürfen. 

 Das proKlima - Neubau Förderprogramm 2012 ist der Antragstellerin / dem Antragsteller 
bekannt und wird als Grundlage für den Förderantrag anerkannt. 

 Das INFO-BLATT „Erforderliche Unterlagen zur Auszahlung der Fördermittel“ wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

     
     
      

 Ort, Datum  Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
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